
Niederschrift

über die konstituierende Sitzung des am 26. Mai: 2019 neu gewählten Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Nerdlen

Verhandelt: Nerdlen, den 20.08.2019

Anwesend sind unter Vorsitz des geschäftsführenden Ortsbürgermeisters Hermann Lenarz

die Ratsmitglieder:

Albert Hens
Rudi Schmitz
Matthias Braun
Wolfgang Maas (Ratsmitglied bis TOP 2)
Dr. Ulrich Killing
RolandThieien
Carsten Spies (ab TOP 3)

Nichtmitglieder:

Manfred Hein

Entschuldigt fehlen:

Der geschäfisführende Ortsbürgermeister hat die bei der Kommunalwahl neugewählten
Ratsmitglieder gern. ä 34 GemO ordnungsgemäß unter Bekanntgabe der Tagesordnung
eingeladen. Er eröffnet die öffentliche Sitzung um 15:00 Uhr und begrüßt die anwesenden
Ratsmitglieder, den Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung Daun sowie die anwesenden
Zuhörer. Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Bedenken erheben.

Die Tagesordnung wird nicht geändert.

Anschließend erfolgt die Abwicklung der 'i‘ageserdnung:

1. Verpflichtung der Ratsmitglieder

Namens der Gemeinde verpflichtet der geschäftsführende Ortsbürgermeister die neu gewählten
Ratsmitglieder nach 5 30 Abs. 2 Gemo vor ihrem Amtsantritt durch Handschlag auf die
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.

Die Pflichten der Ratsmitglieder ergeben sich aus den äfi 20, 21 und 30 Abs. 1 Gemo und werden
vom Vertreter der Verwaltung bekanntgegeben.

2. Wahl des ehrenamttichen Ortsbürgermeisters, Ernennung, Vereidigung und
Einführung in das Amt

Zur Durchführung der Wahl ist ein Wahlausschuss zu bilden. Dieser besteht aus dem
Vorsitzenden als Wahlleiter, zWei Ratsmitgliedern als Beisitzer und dem Schriftführer. “Der
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Wahlausschuss ist gemäß 5 40 GemO zu wählen. Der Ortsgemeinderat beschließt mehrheitlich,
die Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses gemäß ä 40 Abs. 5 Halbsatz 2 GemO offen
durchzuführen.

Sodann werden folgende Personen in den Wahlausschuss gewählt:

1. Hermann Lenarz V als Wahlleiter für alle Wahlen

2. Ratsmitglied MM i U V . ais Beisitzer für alte Wahlen

3. Ratsmitglied Rß WM Tal all/6a als Beisitzer für alle Wahlen

4. M {QA hat #42? ’51 ais Schriftführer für alle Wahlen

Wählbar zur Ortsbürgermeisterin l zum Ortsbürgermeister ist, wer Deutscher im Sinne des
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist, am Tag der Wahl
das 23. Lebensjahr vollendet hat, nicht von der Wählbarkeit im Sinne des 5 4 Abs. 2 des
Kommunalwahlgesetzes ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass sie l er jederzeit
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.

Durch die anwesenden Ratsmitglieder werden vorgeschlagen:

Mr? c2 t u *MW?

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Erhält bei mehreren Kandidaten beim
ersten Wahigang niemand diese Stimmenmehrheit, so ist die Wahl zu wiederholen. Erhält auch
hierbei niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so erfolgt zwischen den beiden Personen, die
die höchste Stimmenzahl erreicht haben, eine Stichwahi; bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los, wer in die Stichwahl kommt. Führt auch die Stichwahi zu gleicher Stimmenzahl, so
entscheidet das Los, wer gewählt ist. Der Losentscheid erfoigt durch den Vorsitzenden.
Stimmenthaltungen und ungüitige Stimmen zählen bei der Feststeiiung der Stimmenmehrheit
nicht mit. Bei der Abstimmung durch Stimmzettel gelten unbeschrieben abgegebene Stimmzettel
als Stimmenthaltungen. Stimmzettel, aus denen der WIlie des Abstimmenden nicht unzweifelhaft
erkennbar ist, und Stimmzettel, die einen Zusatz, eine Verwahrung oder einen Vorbehalt
enthalten, sind ungültig.

l. Wahlgang

Der Wahlausschuss setzt die Wahldauer agf 5 Minuten fest und bestimmt als Zeit der
Stimmabgabe die Zeit von x44 X5" bis ‚fit: ’ii Uhr. Zu Beginn dieser Zeit fordert der
Vorsitzende zur Abgabe der Stimmzettel auf Die Stimmzettel werden nach innen gefaltet und in
die Wahlurne geworfen. Zur Fertigung des Stimmzettels ist ein Seitentisch vorhanden, Am Ende
der Stimmabgabe erklärt der Wahlleiter die Abstimmung für geschlossen

Hierauf wird gestgestelit dass bei der Wahl (3 stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind
und dass mRatsmitglieder ihre Stimmzettel abgegeben haben Die abgegebenen Stimmzettel
werden ungeöffnet gezählt. Hierbei ergibt sich, dass die Zahl der Stimmzettel mit der Zahl der
Personen, welche abgestimmt haben, übereinstimmt.

X.

(Evtl. Unstimmigkeiten sind aufzuklären und hier zu vermerken)
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Der Vorsitzende öffnet sodann die Stimmzettel einzeln und iiest nach der Öffnung den inhaltjedes
Zettels laut vor. Die beiden Beisitzer sind ihm dabei behilflich und nehmen Einsicht in die
Stimmzettel. Der Schriftführer registriert die auf die einzeinen Bewerber entfallenen Stimmen.
Durch Beschluss des Wahiausschusses werden folgende Stimmzettel für ungültig erklärt,
fortlaufend nummeriert und dieser Niederschrift beigefügt:

Nr. 1, weil

Nr. 2, weil r

Die Wahl hat folgendes Ergebnis:

Abgegeben wurden 6 Stimmzettel

Von diesen Stimmzettein entfallen

auf UW Mm _Q: Ja—Stimmenqi Nein-Stimmen; L‘Enthaltungen

auf b _ Ja—Stimmen; _ Nein-Stimmen; _ Enthaitungen

auf ____ Ja-Stimmen; _ Nein—Stimmen; _____ Enthaitungen

(Der folgende Text der Niederschrift bis zur Feststellung des Wahlergebnisses ist zu streichen, wenn der Ortsbürgermeister im l.
Wahlgang mit absoluter Stimmenmehrheit gewähit wurde.)

abe die Zeit von bis Uhr bestimmt. Die Wahihandiung wird im
ie beim i. Wahlgang durchgeführt. Durch Beschiuss des Wahlausschusses

zettel für ungültig erklärt:
gieichen Verfahre
werden folgende Sti

Nr. 1, weil

Nr. 2, weil b \

Die Wahl hat folgendes Ergebnis:

Abgegeben wurden Stimmzettel

Von diesen Stimmzettein entfaiien

auf _ _ Ja-Stimmen; ____ ein—Stimmen; ____ Enthaltungen

auf ____ Jet-Stimmen; _______ Nein— 'mmen; _____ Enthaltungen

auf ____ Ja—Stimmen; ____ Nein—86mm ' ____ Enthaltungen

(Der folgende Text der Niederschrift bis zur Feststeiiuag des Wahiergebnisses ist zu streichen, wenn der 'rtsbürgermeister im il.
Wahlgang mit abseiuter Stimmenmehrheit gewählt wurde).
lll. Wahlgang - Stichwahl —

Da auch im zweiten Wahlgang kein Bewerber mehr ais die Häifte der Stimmen erhalten vha ,
zwischen den beiden Personen, die die höchste Stimmenzahi erreicht haben, eine Stich
stattfinden.

(Den folgenden Absatz streidhen._fa_l_is nich: erforde'riida)



ehr als zwei Bewerber gleiche Stimmenzahi erhieiten, muss das Los entscheiden, wer in die
‚ ahl kommt. Das Los wird durch den Wahlausschuss, in Abwesenheit der betroffenen

Bewe er und des Vorsitzenden, der das Los zu ziehen hat (5 40 Abs. 4 GemO), hergestellt.
Hierauf 'eht der Vorsitzende das Los.

Das Los en cheidet für die Bewerber:

Hierauf gibt der Wah iter bekannt, dass bei diesem ili. Wahlgang nur folgende Bewerber
wählbar sind:

L: \
Die Wahldauer wird auf 10 Minu n festgesetzt und ais Zeit der Stimmabgabe die Zeit von

bis Uhr bestimmt.- Die Wahlhandiung wird im gleichen Verfahren wie beim I.
Wahlgang durchgeführt. Durch Besch ss des Wahlausschusses werden folgende Stimmzettel
für ungültig erklärt: ‘

Nr. 1, weil

Nr. 2, weil \
Die Wahl hat folgendes Ergebnis:

Abgegeben wurden _________ Stimmzettel

Von diesen Stimmzettein entfalten

auf ___ JeuStimmen; _ in-Stimmen; __„_ Enthaltungen

auf m JaAStimmen; _____ Nein timmen; ____ Enthaltungen

(Der folgende ‚Absatz ist zu streichen, wenn im iti. Wehigang der Ortsbürgermeister mit Stirnm mehrheit gewähit wurde).

Da der lll. Wahlgang Stimmengleichheit unter den Bewerbern ergeben h ‚ muss das Los darüber
entscheiden, wer zur Ortsbürgermeisterin f zum Ortsbürgermeister gewä ist.

Das Los wird durch den Wahlausschuss in Abwesenheit der betroffenen ewerber und des
Vorsitzenden, der das Los-zu ziehen hat {ä 40 Abs. 4, letzter Satz GemO), he stellt.

Das Los entscheidet für den Bewerber

Feststellung des Wahlergebnisses

Der Vorsitzende stellt sodann unter Hinzuziehung des Wahlausschusses fest, dass

[/JW M 01/67“? zum Ortsbürgermeister gewählt ist.

Dieses Wahlergebnis wird vom Vorsitzenden sofort bekannt gegeben.



Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt

Nachdem der Gewählte die Annahme des Amtes erklärte, liest Hermann Lenarz den Inhalt der
Emennungsurkunde vor und händigt dem neu gewählten Ortsbürgermeister anschließend diese
aus.

EI Da eine Wiederwahl erfolgt ist, entfallen Vereidigung und Einführung.

oder

ä Hierauf wird der Ortsbürgermeisterin i dem Ortsbürgermeister die nach ä 67 Abs. 1
Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) vorgeschriebene Eidesfonnel vorgelesen
und darauf hingewiesen, dass der Dienstetd auch in der nach ä 67 Abs. 2 und Abs. 3 LBG
möglichen Form geleistet werden kann. Die Ortsbürgermeisterin 1' Der Ortsbürgermeister
wiederholt unter Erheben der rechten Hand die ihm vorgesprochene Eidesformel:

„ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Gehorsam den Gesetzen und
gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.“

im Anschluss an die Vereidigung und dem Hinweis auf. ie Bewungen, insbesondere
5 50 der Gemeindeordnung für Rheinland—Pfalz, führt ' ‚ . er i: den
neugewählten Ortsbürgermeister gemäß ä 54 Abs. 1 GemO in das Amt ein.

Den Vorsitz übernimmt nunmehr der neugewählte Ortsbürgermeister.

Nachdem Herr Wolfgang Maas zum Ortsbürgermeister gewählt ist, verliert er kraft Gesetz sein
Mandat als Mitglied des Ortsgemeinderats. Gemäß 5 45 Kommunalwahlgesetz ist nunmehr eine
Ersatzperson in den Ortsgemeinderat einzuberufan. Da in der Ortsgemeinde Nerdlen bei der
Kommunalwahl am 26. Mai 2619 Mehrheitswahl stattfand, ist Herr Carsten Spies der nächste
noch nicht berufene Bewerber. Herr Spies nimmt das Mandat an. Er wird sogleich vom
Ortsbürgermeister per Handschlag verpflichtet.

3. Wahl der Orßbeigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt

Gemäß der Hauptsatzung sind bis zu zwei ehrenamtliche Beigeordnete zu wählen. Die
Beigeordneten werden gemäß ä 53 a GemO vom Gemeinderat gemäß den Bestimmungen des
5 40 GemO (geheime Wahl durch Stimmzettel) gewählt. Wählhar ist, wer Deutscher im Sinne des
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist, am Tag der Wahl
das 23. Lebensjahr vollendet hat, nicht von der Wählbarkeit im Sinne des 5 4 Abs. 2 des
Kommunalwahlgesetzes ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für
die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.

Gemäß ä 40 GemO können bei Wahlen nur solche Personen gewählt werden, die dem
Gemeinderat vor der Wahl vorgeschlagen worden sind. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der
Stimmen erhält. Erhält beim ersten Wahlgang niemand diese Stimmenmehrheit, so ist die Wahl
zu wiederholen. Erhält auch hierbei niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so erfolgt zwischen
den beiden Personen, die die höchste Stimmenzahl erreicht haben, eine Stichwahl; bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt. Führt auch die Stichwahl zu
gleicher Stimmenzahl, so entscheidet das Los, wer gewählt ist. Der Losentscheid erfolgt durch
den Vorsitzenden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der
Stimmenmehrheit nicht mit. Bei der Abstimmung durch Stimmzettel gelten unbeschrieben
abgegebene Stimmzettel als Stimmenthaltungen. Stimmzettel, aus denen der Wille des
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Abstimmenden. nicht unzweifemaft erkennbar ist, und Stimmzettel, die einen Zusatz, eine
Venuahrung oder einen Vorbehait enthalten, sind ungültig.

A) Wahl der! das Ersten Beigeordneten

Durch die anwesenden Ratsmitglieder wird/werden vorgeschlagen:

1. EAFWÖ; {‘W r‘ {E
2.

3.

l. Wahlgang

Der Wahlausschuss setzt sodann die ‚ ahldauer, die Zeigen 5 Minuten, fest und bestimmt als
Zeit der Stimmabgabe die Zeit von / iW bis sei{13? Uhr. Zu Beginn dieser Zeit fordert
der Vorsitzende zur Abgabe der Stimmzettei auf. Die Stimmzettel werden von den
Ratsmitgliedern in eigens für diese Wahi bereitgehaitenen, einheitiichen Briefumschläge gesteckt
und in die Wahlume geworfen. Zur Fertigung des Stimmzettels ist ein Seitentischfeine
Wahlkabine vorhanden. Am Ende der Stimmabgabe erklärt der Wahlleiter die Abstimmung für
geschlossen.

Hierauf wird festgestellt, dass bei der Wahl ä stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind
und dass _Q Ratsmitglieder ihre Stimmzettel abgegeben haben. Die abgegebenen
Briefumschläge werden ungeöffnet gezählt. Hierbei ergibt sich, dass die Zahi der Stimmzettel mit
der Zahl der Personen, welche abgestimmt haben, übereinstimmt.

(Evtl. Unstimmigkeiten sind aufzuklären und hier zu vermepßfi)
J

Der Vorsitzende öffnet sodann die Stimmzettel einzeln und liest nach der Öffnung den lnhalt jedes
Zettels laut vor. Die beiden Beisitzer sind ihm dabei behilflich und nehmen Einsicht in die
Stimmzettel. Der Schriftführer registriert die auf die einzelnen Bewerber entfallenen Stimmen.

Durch Beschluss des Wahlausschusses werden fotgende Stimmzettel für ungültig erklärt,
fortlaufend nummeriert und dieser Niederschrift beigefügt:

sbis“

Nr. 1, weil 3W

Nr. 2, weil ff t

Die Wahl hat folgendes Ergebnis: '

“gegen“ wurde" „Q. Stimmzettel
Von diesen Stimmzetteln entfallen

auf R“ W {V '" xpöim‘ll‘ ä der-Stimmen, ivNein-Stimmen, 1:: Enthaltungen

auf Ja—Stimmen, ____ Nein-Stimmen, ______ Enthaltungen

auf ‚Ja—Stimmen, _Nein-Stimmen, ___ Enthaltungen.

(Der folgende Text der Niederschrift bis zur Feststeiiung des Wahiergebnisses ist zu streichen, wenn der Ortsbeigeordnete im i.
Wahlgang mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt wurde.)



Da im rsten Wahigang kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhielt, muss die Wahl
wiederh lt werden (5 40 Abs. 4 GemO). Die Wahldauer wird auf 5 Minuten festgesetzt und als
Zeit der immabgabe die Zeit von bis Uhr bestimmt. Die Wahlhandlung wird im
gleichen V ahren wie beim l. Wahlgang durchgeführt. Durch Beschluss des Wahlausschusses
werden folge de Stimmzettel für ungültig erkiärt:

Nr. 1, weil

Nr. 2. weil \

Die Wahl hat folgendes

Abgegeben wurden __Stimmzettel

Von diesen Stimmzetteln entfaii 1

auf Jet-Stimmen; ____ Nein-Stimmen; ____ Enthaltungen

auf Ja—Stimmen; _____ Nein-Stimmen; ___ Enthaltungen

auf _ Stimmen; _„__ Nein—Stimmen; _____ Enthaltungen

(Der folgende Text der Niederschrift bis zur Feststeliung des ahlergebnisses ist zu streichen. wenn der Ortsbeigaordnete im Il.
Wahlgang mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt wurde). .

Ill. Wahlgang -— Stichwahl —

Da auch im zweiten Wahlgang kein Bewerber mehr als ie Hälfte der Stimmen erhalten hat, muss
zwischen den beiden Personen. die die höchste Stim enzahl erreicht haben. eine Stichwahl
stattfinden.

(Den folgenden Absatz streichen, falls‘nicht erforderlich;

Da mehr als zwei Bewerber gleiche Stimmenzahl erhieiten, mus das Los entscheiden. wer in die
Stichwahl kommt. Das Los wird durch den Wahlausschuss, in bwesenhe‘rt der betroffenen
Bewerber und des Vorsitzenden, der das Los zu ziehen hat (ä 4 Abs. 4 GemO), hergestellt.
Hierauf zieht der Vorsitzende das Los.

Das Los entscheidet für die Bewerber:

Hierauf gibt der Wahlleiter bekannt, dass bei diesem iii. Wahlgang nur fo ende Bewerber
wählbar sind:

Die Wahldauer wird auf 5 Minuten festgesetzt und als Zeit der Stimmabgabe die Zeit von
bis Uhr bestimmt. Die Wahlhandiung wird im gleichen Verfahren wie beim i. W lgang
durchgeführt. Durch Beschluss des Wahlausschusses werden folgende Stimmzettel für un ültig
erklärt:

Nr. 1, weil



ext

Die Wahl hat endes Ergebnis:

Abgegeben wurden _______ Stimmzettel

Von diesen Stimmzetteln en‘ ‘

auf ‘ N " " Ja—Stimmen; ____ Nein—Stimmen; _ Enthaltungen

auf ' L timmen; __ Nein—Stimmen; __ Enthaltungen

(Der folgende Absatz ist zu streichen, wenn im iii. Wahlgang der Orts ' eordnete mit Stimmenmehmeit gewählt wurde).

Da der lil. Wahlgang Stimmengleichheit unter den Bewerb’ ergeben hat, muss das Los darüber
entscheiden, wer zum Ortsbeigeordneten gewählt ist.

Der Losentscheid erfolgt durch den Vorsitzenden (540 Abs. 3, 'le er Satz GemO). Das Los
entscheidet für den Bewerber ' .

Feststellung des Wahlergebnisses:

Die l Der Vorsitzende stellt sodann unter Hinzuziehung des Wahlausschusses fest und gibt

bekannt, dass 2k 06062; {04*** {3: zur l zum Ersten Beigeordneten gewählt
ist.

Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt

Nachdem die/l der Gewählte die Annahme des Amtes erklärt, liest die Ortsbürgermeisterin l der
O sb"rgermei ter den Inhalt der Emennungsurkunde vor und händigt Fr l Herrn
«662‘641 i’l— anschließend diese aus. /au/

[J Da eine Wiederwahl erfolgt ist, entfalten Vereidigung und Einführung.

oder

fi Hierauf wird der l dem Beigeordneten die nach ä 51 Abs. 1 Landesbeamtengesetz
' Rheinland—Pfalz (LBG) vorgeschriebene Eidestormel vorgeiesen und darauf hingewiesen,

dass der Diensteid auch in der nach 5 51 Abs. 2 und Abs. 3 LBG möglichen Form geleistet
werden kann. Die l Der Beigeordnete wiederholt unter Erheben der rechten Hand die ihm
vorgesprochene Eidesformel:

„lch schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Gehorsam den Gesetzen und
gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.“

Im Anschluss an die Vereidigung und dem Hinweis auf die Bestimmungen, insbesondere
5 50 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, führt der Bürgermeister den
Beigeordneten gemäß 5 54 Abs. 1 Gemo in das Amt ein.

B) Wahl der! des weiteren Beigeordneten (2.)



Durch die anwesenden Ratsmitglieder wirdlwerden vorgeschlagen:

1_ fi€506“ + “9‘614;

2.

3.

I. Wahlgang

Der Wahlausschuss setzt sodann die Wahldauer, die Zeit von 5 Minuten, fest und bestimmt als
Zeit der Stimmabgabe die Zeit von „4'115; bis Mill—e? Uhr. Zu Beginn dieser Zeit fordert
der Vorsitzende zur Abgabe der Stimmzettel auf. Die Stimmzettel werden von den
Ratsmitgliedern in eigens für diese Wahl bereitgehaltenen, einheitlichen Briefumschläge gesteckt
und in die Wahlurne geworfen. Zur Fertigung des Stimmzettels ist ein Seitentischleine
Wahlkabine vorhanden. Am Ende der Stimmabgabe erklärt der Wahlleiter die Abstimmung für
geschlossen.

Hierauf wird fe gestellt, dass bei der Wahl {ä stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind
und dass Ratsmitglieder ihre Stimmzettel abgegeben haben. Die abgegebenen
Briefumschläge werden ungeöffnet gezählt. Hierbei ergibt sich, dass die Zahl der Stimmzettel mit
der Zahl der Personen. welche abgestimmt haben, übereinstimmt.

(Evtl. Unstimmigkeiten sind aufzuklären und hier zu vermerken)
3

„1’

Die Vorsitzender l Der Vorsitzende öffnet sodann die Stimmzettel einzeln und liest nach der
Öffnung den Inhalt jedes Zettels laut vor. Die beiden Beisitzer sind ihm dabei behilflich und
nehmen Einsicht in die Stimmzettel. Der Schriftführer registriert die auf die einzelnen Bewerber
entfallenen Stimmen.

Durch Beschluss des Wahlausschusses werden folgende Stimmzettel für ungültig erklärt,
fortlaufend nummeriert und‘dieser Niederschrift beigefügt:

Nr. 1, weil g“ /
t

Nr. 2, weil

Die Wahl hat folgendes Ergebnis:

Abgegeben wurden Q Stimmzettel

Von diesen Stimmzetteln entfallen

auffiveloä’git’ 460d

auf Jaßtimmen, _____„ Nein—Stimmen, m Enthaltungen

“V Ja-Stimm'en, ____ Nein-Stimmen, 4:4; Enthaltungen

auf Ja—Stimmen Nein—Stimmen Enthaltungen.
(Der folgende Text der Niederschrift bis zur Feststellung des Wahlergebnisses ist zu streichen. wenn der Ortsbeigeordnete im I
Wahlgang mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt wurde l

Da im ersten Wahlgang kein Be ' „ehr als die Hälfte der Stimmen erhielt, muss die Wahl
wiederholt werden (5 40 Abs. 4 GemO) ‚ . auer wird auf 5 Minuten festgesetzt und als
Zeit der Stimmabgabe die Zeit von bis timmt Die Wahlhandlung wird im



gleic n Verfahren wie beim i. Wahlgang durchgeführt. Durch Beschluss des Wahlausschusses
werde folgende Stimmzettel für ungültig erklärt:

Nr. 1, wei

Nr. 2, weil \

Abgegeben wurd Stimmzettel

Von diesen Stimmze ein entfallen

auf w ‚JauStimmen; _____ Nein-Stimmen; _____ Enthaltungen

auf \ _ _____ Jet—Stimmen; _ Nein—Stimmen; ____ Enthaltungen

auf _ Ja—Stimmen; ___ Nein—Stimmen; _____ Enthaltungen

(Der folgende Text der Niederschrift bis zu Feststellung des Wshiergebnisses ist zu streichen, wenn der Ortsbeigeordnete im ll.
Wahlgang mü absoluter Stimmenmehrheit g hit wurde).

III. Wahlgang — Stichwahl —-

Da auch im zweiten Wahlgang kein Be erber mehr als die Hälfte der Stimmen erhaiten hat, muss
zwischen den beiden Personen, die di höchste Stimmenzahl erreicht haben, eine Stichwahl
stattfinden.

(Den folgenden Absatz streichen, falls nicht erforderlich)

Da mehr als zwei Bewerber gleiche Stimmenz I » l erhielten, muss das Los entscheiden, wer in die
Stichwahl kommt. Das Los wird durch den hieusschuss, in Abwesenheit der betroffenen
Bewerber und des Vorsitzenden, der das Los z ziehen hat (5 40 Abs. 4 GemO), hergestellt.
Hierauf zieht der Vorsitzende das Los.

Das Los entscheidet für die Bewerber:

Hierauf gibt der Wahlleiter bekannt, dass bei diesem lil. _ higang nur folgende Bewerber
wählbar sind: >

Die Wahldauer wird auf 5 Minuten festgesetzt und als Zeit der Stimmab be die Zeit von
bis Uhr bestimmt. Die Wahlhandlung wird im gleichen Verfahre wie beim i. Wahlgang
durchgeführt. Durch Beschluss des Wahlausschusses werden foigende 'mmzettel für ungültig
erklärt:

Nr. 1, weil .

Nr. 2, weil \

Die Wahl hat folgendes Ergebnis:
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Stimmzettei

auf ‚Ja-Stimmen; Nein-Stimmen; Enthaltungen

auf “ - ‚ Ja-Stimmen; Nein-Stimmen; __ Enthaltungen

(Der folgende Absatz ist zu streichen, wenn im Ill.’ ang der Ortsbeigeordnete mit Stimmenmehrheit gewählt wurde).

Da der III. Wahlgang Stimmengleichheit unter ' Bewerbern ergeben hat, muss das Los darüber
entscheiden, wer zum Ortsbeigeordneten gewäh ‘ .

Der Losentscheid erfolgt durch den Vorsitzenden (5 40 s. 3, letzter Satz GemO). Das Los
entscheidet für den Bewerber ' .

Feststellung des Wahlergebnisses: \

Die Vorsitzender! Der Vorsitzende stellt sodann unter Hinzuziehung des Wahlausschusses fest

und gibt bekannt, dass F}. a2? 64 ’f’ 14% „f; zurlzum weiteren Beigeordneten
(2.) gewählt ist.

Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt

Nachdem die l der Gewählte die Annahme des Amtes erklärte, liest die Ortsbürgenneisterin l der
Ortsbürgermeister den Inhalt der Emennungsurkunde vor und händigt Frau l Herrn

anschließend diese aus.

EI Da eine Wiederwahl erfolgt ist, entfallen Vereidigung und Einführung.

oder

Ä Hierauf wird der l dem Beigeordneten die nach s 51 Abs. 1 Landesbeamtengesetz
Rheinland—Pfalz (LBG) vorgeschriebene Eidesfonnei vergelesen und darauf hingewiesen,
dass der Diensteid auch in der nach ä St Abs. 2 und Abs. 3 LBG mögiichen Form geleistet
werden kann. Der Beigeordnete wiederholt unter Erheben der rechten Hand die ihm
vorgesprochene Eidesformel:

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Gehorsam den Gesetzen und
gewissenhafte Erfüllung meiner amtspflichtem so wahr mir Gott helfe.“

Im Anschluss an die Vereidigung und dem Hinweis auf die Bestimmungen, insbesondere
g 50 der Gemeindeordnung für Rheinlandßfalz, führt der Bürgermeister den
Beigeordneten gemäß 5 54 Abs. 1 GemO in das Amt ein.
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14.. Wahl Ider Mitglieder und Stellvertreter für dienach der Hadptsatzung und anderen
Vorschriften zu bildenden Ausschüsse:

Der Gemeinderat bildet keine Ausschüsse.

5. Wahl von Vertretern für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Industrie-
und Gewerbepark Verbandsgemeinde Daun in Nerdlen und Kradenbach“

Als Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „lndustrie— und Gewerbepark
Verbandsgemeinde Daun in Nerdien und Kradenbach“ werden foigende drei Personen gewähtt:

MWS (‚J _s... ‚.g':.““‘e. „

“‘CÖiWV'f? BÄM
r

J Ä

Abstimmung:
Jaßtimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:
Einstimmig l

H
in“

Der Ortsbürgermeister:

0/43
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